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Kinder haben ganz besondere Rechte. Etwa das Recht auf Bildung, auf gewaltfreie 
Erziehung, auf sofortige Hilfe in Katastrophenfällen – und auf Freizeit und Erholung. 
1989 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die 
UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet – und damit völkerrechtlich festgelegt: 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern Menschen, die besonderen Schutz, 
besondere Förderung und besondere Beteiligung brauchen.

Fast alle Staaten der Welt haben das Dokument ratifiziert. Damit haben sie sich 
verpflichtet, die Kinderrechte in ihrem Land umzusetzen, um Mädchen und Jungen 
ein kindgerechtes Leben zu ermöglichen. Genau diese Umsetzung ist aber noch eine 
riesige Aufgabe. Denn weiterhin leben eine Milliarde Mädchen und Jungen in Armut, 
rund 115 Millionen Kinder sind unter gefährlichen Bedingungen als Kinderarbeiter 
beschäftigt. Mehr als 171 Millionen werden ausgebeutet, über 200.000 in Kriegen 
und Konflikten als Kindersoldaten eingesetzt. Berichte über Verletzungen der 
Kinderrechte sind an der Tagesordnung, überall auf der Welt.

Jede Abbildung in diesem Heft illustriert ein spezifisches Recht aus der 
UN-Kinderrechtskonvention. Damit möchten wir Kinder, Eltern und Lehrer dabei 
unterstützen, die Kinderrechte kennenzulernen und dabei mitzuhelfen, dass die 
Rechte der Kinder weltweit eingehalten werden.
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Artikel 1

Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder
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Artikel 2

Alle Kinder sind gleich
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Artikel 7

Jedes Kind hat das Recht auf einen Namen und 
eine Staatsangehörigkeit
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Artikel 6

Jedes Kind hat das Recht auf Leben
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Artikel 9

Kinder dürfen nicht gegen ihren Willen 
von ihren Eltern getrennt werden
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Artikel 13

Jedes Kind hat das Recht sich zu informieren
und seine eigene Meinung zu äußern
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Artikel 14

Jedes Kind hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit
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Artikel 19

Kinder brauchen Schutz vor Gewalt, Mißhandlung
und Verwahrlosung
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Artikel 23

Kinder mit Behinderungen brauchen Förderung
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Artikel 24

Kinder haben das Recht auf Gesundheitsvorsorge 
und die Behandlung von Krankheiten
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Artikel 26

Kinder haben das Recht auf soziale Sicherheit
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Artikel 27

Jedes Kind hat das Recht 
auf Nahrung, Unterhalt und Fürsorge
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Artikel 28

Jedes Kind hat das Recht auf Bildung
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Artikel 30

Kinder die Minderheiten angehören, müssen geschützt 
und dürfen nicht benachteiligt werden.
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Artikel 31

Jedes Kind hat das Recht auf Freizeit, Spielen 
und Erholung
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Artikel 32

Kinder dürfen nicht ausgebeutet werden
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Artikel 37

Kinder dürfen nicht gefoltert, zum Tode verurteilt
oder lebenslang eingesperrt werden
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Artikel 38

Kinder müssen in Kriegen geschützt
und dürfen nicht als Soldaten eingesetzt werden
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Artikel 42

Kinder müssen über ihre Kinderrechte informiert werden.
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